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Der DStGB:  
Eine starke Stimme 
 
Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund vertritt die Interessen der 
deutschen Städte und Gemeinden. 
Auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene 
gibt er Kommunen eine starke 
Stimme und greift die Themen auf, 
die Bürger:innen vor Ort bewegen. 
 
Durch seine 17 Mitgliedsverbände 
sind 11 000 große, mittlere und 
kleinere Kommunen organisiert  
und vernetzt. Die Verbandsarbeit 
erfolgt parteiunabhängig und ohne 
staatliche Zuschüsse. Die Besetzung 
der Organe orientiert sich an dem 
Votum der Wähler bei den Kommu-
nalwahlen. 
 
Der DStGB ist »Kommunales Infor-
mationsnetzwerk« und sensibilisiert 
und mobilisiert Politik und Öffent-
lichkeit für kommunalpolitische In-
teressen.  
 
Er fungiert als »Kommunale Koordi-
nierungsstelle« für den permanen-
ten Erfahrungs- und Informations-
austausch unter den Mitgliedsver-
bänden. Nicht zuletzt ist der Ver-
band »Kommunales Vertretungsor-
gan« durch Repräsentation in zent-
ralen Organisationen. 

Bedeutung des Tourismus stärken 
 
Der Deutschlandtourismus er-
reichte im Juli 2023 mit 57 Mio. 
Übernachtungen annähernd das 
Niveau des Vergleichsmonats vor 
der Pandemie. Mit 2,8 Mio. Ar-
beitsplätzen und einem touristi-
schen Konsum von rund 330 Mrd. 
Euro stellt er für viele Städte und 
Gemeinden einen zentralen Wirt-
schaftszweig dar (Daten: Statisti-
sches Bundesamt) und hat vieler-
orts zu einer positiven Entwicklung 
der Kommunen beigetragen. Denn 
eine gut ausgebaute touristische 
Infrastruktur steigert auch die Le-
bensqualität für die Einheimischen. 
Um die Entwicklungschancen der 
Tourismusgemeinden zu verbes-
sern, muss der Stellenwert des 
Tourismus auch auf Bundesebene 
hoch sein und die Kommunen 
brauchen eine angemessene Fi-
nanzausstattung, um touristische 
Infrastrukturen zu erhalten und 
auszubauen. Diskussionen über 
Tourismus als kommunale Pflicht-
aufgabe lösen dabei keine Heraus-
forderungen in Zeiten knapper 
kommunaler Kassen und Fachkräf-
temangel. Was es braucht, ist eine 
gezielte Unterstützung.  
 
Rolle des Bundes klar definieren 
 
Ob Fachkräftemangel, mehr Nach-
haltigkeit oder eine bessere Er-
reichbarkeit der Destinationen, 
auch im Tourismus gilt: es gibt we-
niger ein Erkenntnis- als ein 

Umsetzungsproblem. In Umset-
zung des Koalitionsvertrags star-
tete im Mai 2023 die Nationale 
Plattform zur Zukunft des Touris-
mus. Neben diesem Dialog setzen 
die Städte und Gemeinden auf eine 
zügige Fertigstellung der angekün-
digten Nationalen Tourismusstrate-
gie bis zum Ende dieser Legislatur. 
Hierbei bedarf es eines Ausgleichs 
zwischen den Zielen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit sowie der Wett-
bewerbsfähigkeit der touristischen 
Einheiten und Destinationen. Das 
Subsidiaritätsprinzip muss stets be-
achtet werden. Wichtig ist zudem, 
dass eine nationale Tourismusstra-
tegie nicht nur Ziele formuliert, 
sondern auch in konkrete und aus-
gewogene Maßnahmen des Bun-
des mündet.  
 
Tourismusförderung passgenau 
aufsetzen 
 
Der Tourismus wird durch vielfäl-
tige Programme von Bund und Län-
dern direkt als auch indirekt unter-
stützt. So wird ein wesentlicher Teil 
der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Regionalen Wirt-
schaftsstruktur (GRW)“ zur Ent-
wicklung touristischer Infrastruktur 
und zur Stärkung des touristischen 
Gewerbes eingesetzt. Daneben bie-
tet die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" (GAK)“ 
eine wesentliche Säule der Touris-
musförderung im ländlichen Raum. 
Diese Strukturförderung muss auf 

 

Tourismusförderung stärkt  
kommunale Entwicklung 

• Kommunale Tourismusinfrastruktur ausbauen 

• Tourismusakteure bei Transformation unterstützen 

• Lokale Finanzierungsinstrumente erhalten 
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einem hohen Niveau beibehalten 
werden, denn erst sie ermöglicht 
es, auch abseits der Metropolen 
zeitgemäße, nachhaltige und wett-
bewerbsfähige Angebote auszu-
bauen. Mittelkürzungen, wie im 
Rahmen der GAK diskutiert, wür-
den viele Destinationen in ihren 
Entwicklungschancen einschränken 
und Hebelwirkungen durch private 
Investitionen auslassen.  
 
Damit die Tourismusförderung 
mehr Kommunen erreicht, muss 
sie bürokratiearm und verständlich 
sein und Antragsfristen müssen 
notwendige Entscheidung kommu-
naler Gremien ermöglichen. Ein gu-
tes Beispiel sind die Regionalbud-
gets im Rahmend der GAK, mit wel-
chen Kleinstprojekte nach dem 
Prinzip „bottom up“ unterstützt 
werden. Da bei der Vermarktung 
gerade Klein- und Mittelstädte so-
wie ländliche Gemeinden auf regio-
nale Kooperationen setzen, kann 
durch Förderung von Initiativen 
wie Ferienstraßen und regionalen 
Marketingorganisationen viel er-
reicht werden. Hier gilt es u.a. die 
Digitalisierung voranzutreiben, um 
auch in der Fläche am Puls der Zeit 
zu bleiben. Mit Innovationsförde-
rung wie dem Programm „LIFT“ 
konnten u.a. Konzepte zur Besu-
cherstromlenkung entwickelt 

werden, die nun dauerhaft auch 
zur Vermeidung von Overtourism 
angewendet werden können. Dies 
gilt es auch weiterhin, zu unterstüt-
zen.  
 
Kommunale Finanzierungsinstru-
mente erhalten 
 
Grundlage eines hochwertigen 
Tourismus bleibt die Finanzausstat-
tung der Kommunen. Erhalt und 
Ausbau einer qualitativ hochwerti-
gen touristischen Infrastruktur stel-
len oftmals eine enorme Heraus-
forderung für gemeindliche Haus-
halte dar. Als ergänzende Instru-
mente haben sich daher örtliche 
Kur- und Tourismusabgaben sowie 
die so genannte Bettensteuer be-
währt. Darüber hinaus können frei-
willige Fonds-Lösungen dazu bei-
tragen, touristische Infrastrukturen 
auch im Sinne der Branche auf ho-
hem Niveau bereitzustellen. Ein 
Wegfall kommunaler Finanzie-
rungsinstrumente, wie in einigen 
Ländern im Fall der Bettensteuer 
diskutiert, würde die Aufrechter-
haltung wichtiger Infrastrukturen 
oder Projekte zur Tourismusförde-
rung in Frage stellen. Die Entschei-
dung ob und welche zulässigen In-
strumente zum Einsatz kommen, 
muss zwingend bei den Städten 
und Gemeinden verbleiben. 

Meldeschein entbürokratisieren 
 
Im Zuge der Diskussion um die Ab-
schaffung von Meldescheinen ist 
sicherzustellen, dass weiterhin In-
formationen der Beherbergungsbe-
triebe zur Erhebung kommunaler 
Finanzierungsinstrumente oder zur 
Anerkennung von Kurorten bereit-
gestellt werden. Die Kommunen 
plädieren in diesem Zusammen-
hang für eine konsequente Digitali-
sierung. Ein digitaler Meldeschein 
entlastet das Personal, ermöglicht 
die Erfassung notwendiger Daten 
für die Erhebung von Kurtaxen 
oder für die Ausgabe von Gästekar-
ten und verhindert eine Ungleich-
behandlung inländischer und aus-
ländischer Gäste. In Kopplung mit 
Gästekarten könnte auch die Ak-
zeptanz solcher Instrumente bei 
den Betrieben steigen. Eine kom-
plette Abschaffung des Melde-
scheins für Inländer würde zusätzli-
che Prozesse bei der Datenliefe-
rung an die Kommunen bedeuten. 
Neben der Beherbergungsstatistik 
und dem Meldeschein für Auslän-
der hätten die Betriebe somit drei 
bürokratische Verfahren umzuset-
zen. 
 
Kulturtourismus stärken 
 
Die vielerorts auch touristisch be-
deutsamen Kulturangebote der 
Kommunen finden sich sowohl in 
Großstädten als auch in kleineren 
Städten und Gemeinden. Viele An-
gebote werden durch öffentliche 
Zuschüsse der Städte und Gemein-
den aufrechterhalten. Aktuell er-
schweren die schwierige kommu-
nale Haushaltslage sowie Preisstei-
gerungen die Existenz vieler Ein-
richtungen. Um eine soziale Exklu-
sion zu vermeiden, gilt es Nutzer-
entgelte und Ticketpreise jedoch 
mit Augenmaß auszugestalten. 
Bund und Länder sind gefordert, 
die kulturelle Vielfalt auch in der 
Fläche weiter zu unterstützen 
durch Kulturförderung in Stadt und 
Land. Einrichtungen wie Heimat-
museen sind zudem von 
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schwindendem ehrenamtlichem 
Engagement geprägt. Die Bedeu-
tung des Ehrenamts muss daher 
weiter gestärkt werden, bspw. 
durch ein Ehrenamtsfördergesetz, 
durch welches das Engagement 
verbindliche Anerkennung erfährt 
und etwa beim Zugang zu Positio-
nen im öffentlichen Dienst, zum 
Studium, aber auch bei der Anrech-
nung von Rentenpunkten beson-
ders gewichtet wird.     
 
Naturtourismus als Chance für 
ländliche Räume 
 
Der naturnahe Tourismus erlebt ei-
nen Aufschwung. So entstanden in 
den vergangenen Jahren u.a. The-
menwanderwege, welche stark 
nachgefragt werden. Investitionen 
in den „Urlaub auf dem Bauern-
hof“, Wanderwege sowie natur-
nahe Attraktionen wie Baumwip-
felpfade sind weiterhin zu fördern, 
damit Tourismuspotenziale auch in 
der Fläche genutzt werden können.  
 
Arbeitsplätze im Tourismus verhin-
dern Abwanderung und sorgen in 
oftmals dezentralen Regionen für 
Wohlstand weit über den Kernbe-
reich des Tourismus. Da der Erhalt 
und Schutz der Naturräume auch 
als Standortfaktor eine besondere 
Rolle spielen, gilt es bei möglichen 
Konflikten auf der lokalen bzw. re-
gionalen Ebene einen Ausgleich der 
unterschiedlichen Nutzungsinteres-
sen zu finden. Der Trend zu Cam-
ping- und Wohnmobilurlaub kann 
mit guten Infrastrukturen eine 
enorme Chance für viele Regionen 
sein.  
 
Innenstadt- und Ortskernentwick-
lung unterstützen 
 
Auch für den Tourismus braucht es 
eine Stabilisierung und Attraktivie-
rung unserer Innenstädte und Orts-
kerne. Die Städte sind gefordert, 
mit dem Handel und der Gastrono-
mie gemeinsam neue Konzepte zu 
entwickeln, die auch den Anforde-
rungen von Tagesbesuchern und 

Übernachtungsgästen Rechnung 
tragen. Bund und Länder können 
mit Städtebauförderung, Modell-
projekten und Netzwerkarbeit zur 
Transformation der Zentren beitra-
gen. Hemmende Entwicklungsfak-
toren sind der Fachkräftemangel 
und der Wunsch nach mehr Flexibi-
lität bei Reisenden und Veranstal-
tungsteilnehmenden, was zu ver-
minderter Planbarkeit, bspw. bei 
Events führt. Besonders der Ge-
schäftsreisemarkt und die Veran-
staltungs- und Messebranche 
mussten sich in Folge der Pande-
mie neu aufstellen.  
 
Der Digitalisierungsschub hat durch 
die Einführung hybrider Formate 
neue Möglichkeiten eröffnet. Doch 
Veränderungen bleiben nicht aus, 
wenn sich Teilnehmende zuneh-
mend digital zuschalten. Um Wert-
schöpfung vor Ort zu erzeugen, 
sind Veranstaltungsorte gefordert, 
Geschäftsreisende zu einem länge-
ren Aufenthalt durch ergänzende 
Freizeitangebote zu bewegen. Da-
bei gilt es, den Blick auch auf kom-
munale Unternehmen zu richten. 
Diese konnten oftmals von Corona-
Hilfen nicht profitieren und dürfen 
bei aktuellen Maßnahmen wie den 
Preisbremsen nicht benachteiligt 
werden.  
 

Klimafreundliche Anreise  
ermöglichen 
 
Die Art der Anreise und Mobilität 
in den Tourismusregionen ist ein 
wesentlicher Hebel für einen klima- 
und umweltverträglichen Touris-
mus. Zudem stellt die Erreichbar-
keit mit nachhaltigen und barriere-
frei zugänglichen Verkehrsmitteln, 
insbesondere der Schiene, einen 
maßgeblichen Standortfaktor für 
die Tourismusgemeinden und die 
Erreichung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse dar. Das Hauptver-
kehrsmittel der Deutschen bei der 
Anreise im Inland ist jedoch weiter-
hin das Auto. Somit wird auch die 
Antriebswende im Tourismus zum 
Standortfaktor. Parkplätze an tou-
ristischen Einrichtungen sowie an 
Hotels und Gaststätten eigenen 
sich für öffentlich-zugängliche Lad-
einfrastruktur. Der Bund ist gefor-
dert, gerade kleinere Gemeinden 
stärker als bisher beim Ladeinfra-
strukturausbau zu unterstützen, 
damit weiße Flecken und Standort-
nachteile vermieden werden.  
 
Eine immer bedeutende Rolle 
nimmt auch der Radtourismus ein. 
Neben dem Sonderprogramm 
„Stadt und Land“ sollte kommunale 
Radinfrastruktur dauerhaft und ge-
zielt auch auf touristischen Routen 
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gefördert werden. Die Kommunen 
sehen zudem Nachholbedarf im 
Bereich des sicheren Fahrradpar-
kens, bspw. an Bahnhöfen. Förder-
programme müssen hierbei lang-
fristig und umfassend wirken, um 
die Verbindung von Rad und ÖPNV 
zu ermöglichen. 
 
Das Deutschlandticket trägt dazu 
bei, dass die Anreise mit Bus und 
Bahn für mehr Menschen er-
schwinglich wird. Doch neben der 
preislichen Attraktivität braucht es 
auch gute Angebote. Bislang ist es 
mangels Finanzierungsperspektive 
nicht gelungen, den von der Bun-
desregierung beabsichtigten Aus-
bau- und Modernisierungspakt für 
den ÖPNV zu vereinbaren. Auch für 
eine nachhaltigere Tourismusmobi-
lität braucht es jetzt eine gesi-
cherte Perspektive durch zusätzli-
che Regionalisierungsmittel des 
Bundes. 
 
Fachkräftemangel umfassend  
adressieren  
 
Die größte Herausforderung für 
den Tourismus bleibt der Fachkräf-
temangel. Ohne ausreichendes 
Personal geraten z.B. immer mehr 
Landgasthöfe in existenzielle Ge-
fahren. Es bedarf einer Attraktivie-
rung der Tourismuswirtschaft als 
Arbeitgeber, beispielswiese durch 
die Flexibilisierung von Arbeitszeit-
modellen. Es braucht die Qualifizie-
rung von Langzeitarbeitslosen und 
die Aktivierung von lebensälteren 
Arbeitskräften sowie weitere ar-
beitsmarktpolitische Anstrengun-
gen und eine gezielte Rekrutierung 
und Integration ausländischer Ar-
beits- und Fachkräfte. Die Anerken-
nung von Berufs- und Sprachquali-
fikationen muss unbürokratisch 
und schneller werden.  
 
Ein Schlüsselfaktor bleibt zudem 
bezahlbarer Wohnraum, auch bei 
der Anwerbung touristischer Fach-
kräfte in den Kommunen. So ist die 
Mietbelastung in touristischen Ge-
meinden teilweise so hoch, wie 

sonst nur in Großstädten. Der ge-
nossenschaftliche Wohnungsbau 
kann für Entlastung sorgen. Die be-
troffenen Kommunen sind auf eine 
umfangreiche und verlässliche 
Wohnbauförderung angewiesen 
und auch die Städtebauförderung 
muss diesen Aspekt berücksichti-
gen. Über die Nationale Plattform 
zur Zukunft des Tourismus kann 
der Bund den Austausch über den 
Umgang mit dem Fachkräfteman-
gel intensivieren, um kreative und 
wirksame Maßnahmen, wie die 
Schaffung von Arbeitgebermarken, 
stärker zu verbreiten. 
 
 


